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V 17049 Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Friedhöfe und Bestattung 
München (FBM) für das Jahr 2025 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 17049 

Beschlussvorlage für den Gesundheitsausschuss als Werkausschuss für den 
Eigenbetrieb Friedhöfe und Bestattung München am 24.07.2025  
Öffentliche Sitzung 

An das Gesundheitsreferat 

Die Stadtkämmerei nimmt zur o.g. Beschlussvorlage wie folgt Stellung: 

Im Beschlusstext zum erhöhten Höchstbetrag der Kassenkredite für 2025 wird die besondere 
Situation der Eigenbetriebsgründung erläutert. Dabei wird ein schrittweiser Übergang der 
Aufgaben vom optimierten Regiebetrieb auf den Eigenbetrieb beschrieben, der 
möglicherweise auch in das nächste Jahr hineinreichen kann. 

Da es sich um kurzfristige Überbrückungskredite für das Übergangsjahr handelt und die 
Finanzierung grundsätzlich nicht in Frage steht, sollte die zügige operative 
Betriebsaufnahme des Eigenbetriebs nicht behindert werden. Daher werden keine Einwände 
erhoben. 

Es kann jedoch nicht abschließend eingeschätzt werden, ob die Begründung auch von der 
Regierung von Oberbayern akzeptiert wird. Aus Sicht der Stadtkämmerei ist sie jedoch 
ausreichend nachvollziehbar. 

Zu der Entwurfsplanung 1 / 2026 wurden seitens des GSR 16,63 Mio. € als Betriebskosten-
zuschuss - vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates - angemeldet. Für den Fall, 
dass die Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 17049 in der vorliegenden Form beschlossen wird, 
ist der Betriebskostenzuschuss auf 15,93 Mio. € anzupassen. Die entsprechend angepasste 
Anmeldung hat im Rahmen der Entwurfsplanung 2 / 2026 zu erfolgen. Gleiches gilt für eine 
Beschlussfassung mit abweichenden Werten. 

Die in der Beschlussvorlage aufgeführten Werte, aus denen sich der Betriebskosten-
zuschuss zusammensetzt, beruhen u.a. auf Schätzungen auf Basis der Ergebnisse der 
Vorjahre. Die Stadtkämmerei hält es daher für zwingend erforderlich, die Werte im nächsten 
Jahr im Hinblick auf das tatsächlich anfallende Ist zu evaluieren. Zudem ist der jeweilige 
Mittelabfluss durch den Eigenbetrieb klar und nachvollziehbar zu controllen. 
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